
Dies ist eine unverbindliche Darstellung der eForms-formatierten Bekanntmachung.

Die Darstellung beruht auf der verwendeten eForms-Version eforms-de-2.1

1 Beschaffer

1.1 Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: AOK-Bundesverband eGbR - Arbeitsgemeinschaft von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts

Art des öffentlichen Auftraggebers: Gruppe öffentlicher Stellen, soweit nichts anderes 
zutrifft

Haupttätigkeiten des öffentlichen Auftraggebers: Gesundheit

2 Verfahren

2.1 Verfahren

Titel: BüvA Dachfunktion Controlling

Beschreibung: Weiterentwicklung und Service für das gemeinsame Berichtswesen der 
AOK-Gemeinschaft 
(Dachfunktion Controlling)

Kennung des Verfahrens: 6a98e4c5-fde7-416e-9297-d38575b71140

Interne Kennung: 2026-04-30-BV-BAE

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb

2.1.1 Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Hauptklassifizierungscode (cpv): 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-
Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2.1.2 Erfüllungsort

NUTS-3-Code: Berlin (DE300)

Land: Deutschland

2.1.4 Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YDKMNFQ#

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vgv -

5 Los

5.1 Interne Referenz-ID Los: LOT-0001

Titel: BüvA Dachfunktion Controlling



Beschreibung: Der Auftrag umfasst die Betriebsunterstützung und den Support für SAP 
Business Warehouse 
des AOK-Bundesverbandes i. V. m. den für die Berichtsentwicklung/-bereitstellung 
benötigten 
Werkzeuge (Business Objects, Enterprise Portal & SAP Analytics Cloud), den sog. 
Basisbetrieb 
oberhalb des Betriebssystems des AOK-Bundesverbandes, als auch die Unterstützung 
und 
Beratung bei neuen Datenmodell- und Berichts(weiter)entwicklungen.

Interne Kennung: 2026-04-30-BV-BAE

5.1.1 Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Hauptklassifizierungscode (cpv): 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-
Entwicklung, Internet und Hilfestellung

5.1.2 Erfüllungsort

NUTS-3-Code: Berlin (DE300)

Land: Deutschland

Zusätzliche Angaben zum Erfüllungsort:

5.1.3 Geschätzte Dauer

Laufzeit: 1 Jahr

5.1.6 Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen: ja

5.1.7 Strategische Auftragsvergabe

Art der strategischen Beschaffung: Keine strategische Beschaffung

5.1.10 Zuschlagskriterien

Kriterium:

5.1.15 Techniken

Rahmenvereinbarung:

Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Informationen über die Überprüfungsfristen: § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) 
Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, 



wenn der öffentliche Auftraggeber: 1. gegen § 134 verstoßen hat..." § 160 GWB 
Einleitung, 
Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag 
ein. 
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen 
Auftrag 
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 
6 durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, 
dass dem 
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein 
Schaden entstanden 
ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der 
Antragsteller 
den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des 
Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 
Kalendertagen 
gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße 
gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens 
bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder 
zur Angebotsabgabe 
gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der 
Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer 
Rüge 
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf 
Feststellung 
der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1Nummer 2. § 134 Absatz 1 
Satz 2 
bleibt unberührt." § 168 GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die 
Vergabekammer 
entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die 
geeigneten 
Maßnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der 
betroffenen 
Interessen zu verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch 
unabhängig 
davon auf die Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam 
erteilter 
Zuschlag kann nicht aufgehoben werden...".

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren 
bereitstellt: AOK-Bundesverband eGbR - Arbeitsgemeinschaft von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts

6 Ergebnisse

Direktvergabe:



Begründung der Direktvergabe: Der Auftrag kann nur von einem bestimmten 
Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden, da aus technischen Gründen kein Wettbewerb 
vorhanden ist

Sonstige Begründung: Bei dem hier gegenständlichen Auftrag handelt es sich nicht um 
Leistungen am oscare(R)-Kernprodukt 
im Sinne der bestehenden Rahmenvereinbarung zwischen AOK-Bundesverband und der 
AOK 
Systems. Zwar basiert das Business Warehouse des AOK-Bundesverbandes technisch 
auf 
oscare(R)-Komponenten, ist release-technisch an den Standard der AOK-Gemeinschaft 
gebunden und greift auf Merkmale der oscare(R)-Komponenten zurück (z.B. 
Hierarchien, 
Texte). Gegenstand der Beauftragung ist jedoch die Betriebsunterstützung des 
eigenständigen 
BW-Systems des Bundesverbandes, die Betreuung der Reporting-Komponenten 
(Business 
Objects, Enterprise Portal & SAP Analytics Cloud), die Entwicklung bundesweiter 
Datenmodelle 
und Berichtslogiken, sowie die Unterstützung der Dachfunktion Controlling. Das BW-
System 
ist damit kein Bestandteil des oscare(R)-Kernverfahrens der Krankenkassen, sondern 
eine eigenständige Systeminstanz des AOK-Bundesverbandes mit spezifischer fachlicher 
Ausprägung. Allerdings kann aufgrund der Ein- und Anbindung an oscare(R)-
Komponenten 
und -Umgebungen die Leistung ausschließlich von der AOK Systems GmbH erbracht 
werden, 
sodass der Auftrag im Wege eines Verhandlungsverfahrens ohne 
Teilnahmewettbewerb/vorherige 
EU-weite Bekanntmachung auf Basis von § 14 Abs. 4 Nr. 2 lit. b VgV vergeben werden 
kann.

6.1 Referenz-ID zum Los, über das im Ergebnis berichtet wird: LOT-0001

Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

Rahmenvereinbarung:

6.1.2 Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: AOK Systems GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 1

Referenz-ID zum Los: LOT-0001

Bei dem Angebot handelt es sich um ein Nebenangebot: nein

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 1

Titel: Dachfunktion Controlling



Datum des Vertragsabschlusses: 20/04/2026

8 Organisationen

8.1 ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: AOK-Bundesverband eGbR - Arbeitsgemeinschaft von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts

Identifikationsnummer: GsR634B

Postanschrift: Rosenthaler Str. 31

Ort: Berlin

Postleitzahl: 10178

NUTS-3-Code: Berlin (DE300)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabestelle@bv.aok.de

Telefon: +49 3034646-0

Internet-Adresse: https://www.aok.de

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren 
bereitstellt

8.1 ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Identifikationsnummer: t:022894990

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Ort: Bonn

Postleitzahl: 53113

NUTS-3-Code: Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Fax: +49 2289499163

Internet-Adresse: https://www.bundeskartellamt.de

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle



8.1 ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: AOK Systems GmbH

Unternehmensgröße: Großunternehmen

Identifikationsnummer: USt-IdNr. DE196487059

Ort: Bonn

Postleitzahl: 53177

NUTS-3-Code: Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Wirtschaftlicher Eigentümer

Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 16eba477-9045-4ca4-92e9-e3a938b1bbf8 - 01

Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 30/04/2026 12:45 +02:00

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch


